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klärt. Sie kann jederzeit aus wichtigem Grund widerrufen 
werden.

Die hiermit erteilte Ausnahmegenehmigung verliert ge-
mäß § 68 Absatz 2 Nummer 1 LFGB ihre Gültigkeit, falls 
die amtliche Beobachtung nicht mehr gewährleistet ist.

Alle sonstigen Bestimmungen der Bescheide vom 8. Sep-
tember 2014 und 6. Oktober 2015 einschließlich der erteilten 
Auflagen bleiben weiterhin verbindlich und es gelten eben-
falls folgende Auflagen:

1. Die Hinweise „nur für den Haushalt“, „zusätzliche fluo-
ridhaltige Präparate sollten nur auf ärztliche Empfehlung 
eingenommen werden“ und „mit Zusatz von Fluorid“ 

oder „angereichert mit Fluorid“ müssen sich z. B. durch 
Schriftart, Schriftgröße, Fettdruck oder Druckfarbe 
deutlich von den anderen Texten abheben.

Die amtliche Beobachtung der Edeka Zentralhandelsge-
sellschaft mbH, 22297 Hamburg, erfolgt durch das Bezirk-
samt Hamburg-Nord, Kümmellstraße 6, 20249 Hamburg, 
und wird auf Kosten der Antragstellerin durchgeführt.

Bitte teilen Sie mir schriftlich mit, falls Sie das antragsge-
genständliche Produkt nicht weiter produzieren bzw. in Ver-
kehr bringen.

GMBl 2017, S. 836 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit

Erlass

Neufassung der VV zu § 55 BHO

hier: Einführung der UVgO

Bezug: Rundschreiben des BMF vom 1.9.2017 – II A 3 – 
H 1012-6/16/10003 :003; 2017/0747681 (GMBl 
2017, S. 814)

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Rundschrei-
ben vom 1. September 2017 (GMBl 2017, S. 814) die Neufas-
sung der VV zu § 55 BHO in Kraft gesetzt. Mit der Neufas-
sung der VV wird für die Vergabe von Lieferungen und 
Dienstleistungen unterhalb der Schwellenwerte die Anwen-
dung der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) vorge-
schrieben. Ich übersende das Rundschreiben mit der Bitte 
um Beachtung und weise auf folgende Neuregelungen hin:

I.

Die UVgO ersetzt den 1. Abschnitt der VOL/A. Durch die 
Einführung der UVgO wird die reformierte Struktur des 
Oberschwellenvergaberechts für die Vergabe von Lieferun-
gen und Dienstleistungen nunmehr auch im Unterschwel-
lenbereich eingeführt. Für die Vergabe von Bauleistungen 
wurde der strukturelle Gleichlauf zwischen Ober- und Un-
terschwellenbereich bereits im letzten Jahr durch die unmit-
telbar an die Reform des 2. Abschnitts anknüpfende Überar-
beitung des 1. Abschnitts der VOB/A hergestellt (siehe die 
Einführungserlasse des BMUB vom 7. April 2016 – B I 7 
-81063.6/1 und vom 9. September 2016 – B I 7 -81063.6/1).

Nach der UVgO hat der Auftraggeber künftig die Wahl 
zwischen der öffentlichen Ausschreibung und der be-
schränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb. Die 
beiden Verfahrensarten stehen dem Auftraggeber gleichran-
gig zur Auswahl.

Zur Vergabe von freiberuflichen Leistungen enthält die 
UVgO in § 50 eine eigenständige Regelung. Die Vorschrift 
stellt klar, dass auch freiberufliche Leistungen grundsätzlich 
im Wettbewerb zu vergeben sind. Dabei ist ohne Bindung an 
die übrigen Vorschriften der UVgO so viel Wettbewerb zu 
schaffen, wie dies nach der Natur des Geschäfts oder nach 
den besonderen Umständen möglich ist. Die Regelung ent-
stammt der bisherigen Ziffer 2.3 der VV zu § 55 BHO, die 
mit der Übernahme in die UVgO aus der VV gestrichen 
wird.

Mit § 52 UVgO wird erstmals klargestellt, dass auch im 
Unterschwellenbereich Planungswettbewerbe für die Verga-
be von Planungsleistungen durchgeführt werden können. 
Die Vorschrift nennt exemplarisch u. a. das Bauwesen als 
mögliches Anwendungsfeld für die Durchführung von Pla-
nungswettbewerbern.

II.

Das Rundschreiben trat am 2. September in Kraft.

Berlin, den 8. September 2017
B I 7 – 81062.05/00
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